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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den 
westlichen Teil der Ortslage Goldbeck
Abwägungsbeschluss Vorentwurf
Beratungsfolge:
Gremium Teilnehmer Ja Nein Enthaltung

Bauausschuss der Stadt Klütz
Hauptausschuss der Stadt Klütz
Stadtvertretung Klütz

Sachverhalt:
Die Stadt Klütz hat das Beteiligungsverfahren mit dem Vorentwurf zur Aufstellung des Be-
bauungsplanes Nr. 35 für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck durchgeführt. Die Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden mit den Unterlagen zum Vorent-
wurf gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 22.12.2015 beteiligt. Die Öffentlichkeit 
hatte Gelegenheit sich in der Zeit vom 03.12.2015 bis zum 07.01.2016 gemäß § 3 Abs. 1 
BauGB über die allgemeinen Ziel und Zwecke der Planung im Amt Klützer Winkel zu unter-
richten und Stellungnahmen zur Planung abzugeben. 

Von der Öffentlichkeit wurden keine Stellungnahme zum Vorentwurf abgegeben. Die Behör-
den und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben sich zu den Planunterlagen geäußert. 

Die Erkenntnisse aus dem frühzeitigen Beteiligungsverfahren fließen in die Erarbeitung der 
Entwurfsunterlagen ein.

Beschlussvorschlag:
Die Stadtvertretung der Stadt Klütz beschließt:
1. Die während der frühzeitigen Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffent-

licher Belange nach § 4 Abs. 1 BauGB und den Nachbargemeinden nach 
§ 2 Abs. 2 BauGB eingegangenen Stellungnahmen 
hat die Stadt Klütz unter Beachtung des Abwägungsgebotes geprüft. Im Rahmen der 
Abwägung  ergeben sich
- zu berücksichtigende,
- teilweise zu berücksichtigende und
- nicht zu berücksichtigende Stellungnahmen.
Das Abwägungsergebnis gemäß Anlage 1 ist Bestandteil dieses Beschlusses. 

2. Die Verwaltung wird beauftragt diejenigen, die Anregungen erhoben bzw. Stellung-
nahmen abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe in Kenntnis 
zu setzen.
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Finanzielle Auswirkungen:
Werden vom Investor getragen.

Anlagen:
Abwägungsvorschlag – tabellarische Zusammenstellung
Unterlagen vom Vorentwurf

Sachbearbeiter/in Fachbereichsleitung
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Vorbemerkung: 

Die Stellungnahmen wurden gesichtet. Es ergeben sich abwägungsrelevante Anregungen und Stellungnahmen an den gekennzeichneten Stellen vom 

- Landkreis Nordwestmecklenburg, 

- Amt für Raumordnung und Landesplanung, 

- Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Grevesmühlen, 

- Landesamt für Kultur und Denkmalpflege. 

Die Anforderungen sind entsprechend zu erfüllen. 

Die Hinweise aus den übrigen Stellungnahmen sind entsprechend zu beachten und bedürfen im Wesentlichen keiner Abwägung. 
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Satzung über den Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den

westlichen Teil der Ortslage Goldbeck 

frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger

öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB

Lfd.-Nr. Träger öffentlicher Belange Aufforderung Posteingang Schreiben vom

I. Planungsanzeige /

  

II. Träger öffentlicher Belange 1 2 3

II.1 Landkreis NWM 22.12.2015 03.03.2016 03.03.2016 x x

II.1a Landkreis NWM - Kataster- u. VermAmt 22.12.2015 09.02.2016 14.01.2016 x

II.2 StALU 22.12.2015 02.02.2016 27.01.2016 x

II.3 Amt für Raumordnung 22.12.2015 10.02.2016 05.02.2016 x x

II.4 Bergamt Stralsund 22.12.2015 28.01.2016 26.01.2016 x

II.5 LA für Umwelt, Naturschutz und Geologie 22.12.2015 11.02.2016 11.02.2016 x

II.6 Straßenbauamt Schwerin 22.12.2015

II.7 Industrie- und Handelskammer 22.12.2015

II.8 Handwerkskammer Schwerin 22.12.2015

II.9 Deutsche Bahn AG 22.12.2015 05.02.2016 01.02.2016 x

II.10 Katholische Kirche 22.12.2015

II.11 Evangel.-luth. Landeskirche 22.12.2015

II.12 Deutsche Telekom AG 22.12.2015

ll.13 Zweckverband für Wasserversorgung 22.12.2015 03.02.2016 01.02.2016 x

II.14 Grevesmühlener Busbetriebe GmbH 22.12.2015

II.15 E.DIS AG 22.12.2015 20.01.2016 15.01.2016 x

II.16 Hanse Werk AG 22.12.2015 29.12.2015 29.12.2015 x

II.17
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben

22.12.2015

II.18 LA für Kultur und Denkmalpflege 22.12.2015 05.02.2016 03.02.2016 x x

II.19 Naturschutzbund Deutschland e.V. 22.12.2015

II.20 BUND für Umwelt und Naturschutz 22.12.2015

II.21 LA für Brand- u.  Katastrophenschutz 22.12.2015 08.02.2016 08.02.2016 x

II.22 50 Hertz Transmission GmbH 22.12.2015 08.01.2016 05.01.2016 x

II.23 Betrieb für Bau und Liegenschaften 22.12.2015 20.01.2016 18.01.2016 x

II.24 Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt- 22.12.2015 13.01.2016 13.01.2016 x

schutz und Dienstleistungen der 

Bundeswehr

II.25 Deutscher Wetterdienst 22.12.2015 14.01.2016 11.01.2016 x

II.26 Hauptzollamt Stralsund 22.12.2015 15.01.2016 15.01.2016 x

II.27 LA für innere Verwaltung 22.12.2015 04.01.2016 04.01.2016 x

II.28 Forstamt Grevesmühlen 22.12.2015 02.02.2016 19.01.2016 x

II.29 GDMcom 22.12.2015 18.01.2016 14.01.2016 x

II.30 Polizeiinspektion Wismar 22.12.2015 14.01.2016 14.01.2016 x

II.31 Landgesellschaft mbH M-V 22.12.2015

II.32 Wasser- und Bodenverband 22.12.2015 21.01.2016 21.01.2016 x

 „Wallensteingraben/Küste“

II.33 Freiwillige Feuerwehr 22.12.2015

II.34 Landesanglerverband 22.12.2015 01.02.2016 25.01.2016 x

II.35 Landesjagdverband 22.12.2015 04.04.2016 28.03.2016 x

II.36 Schutzgemeinschaft Deutscher Wald 22.12.2015

Mahnung

VORENTWURF 

 

III. Nachbargemeinden

III.1 Gemeinde Warnow 22.12.2015 28.01.2016 20.01.2016 x

III.2 Gemeinde Roggenstorf 22.12.2015 28.01.2016 20.01.2016 x

III.3 Gemeinde Damshagen 22.12.2015  

III.4 Gemeinde Kalkhorst 22.12.2015 26.01.2016 26.01.2016 x

III.5 Gemeinde Hohenkirchen 22.12.2015

III.6 Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 22.12.2015

1

Stellungnahmen mit 

abwägungsrelevanten Anregungen

2

Stellungnahmen ohne Anregungen/ 

mit Hinweisen

3 Stellungnahme ohne Anregungen und Hinweise  
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IV. Nachforderungen und Antwort

IV.1 Landkreis NWM 02.03.2016 02.03.2016 02.03.2016 x

IV.2 Zweckverband Grevesmühlen 10.03.2016 10.03.2016 10.03.2016 x

IV.3 Amt Klützer Winkel 19.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 x

IV.4 LA für Kultur und Denkmalpflege 19.04.2016 20.04.2016 20.04.2016 x  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Stellungnahmen der Fachdienste sowie des Abfallwirtschaftsbetriebes werden 

nachfolgend behandelt und die sich daraus ergebenden Hinweise und Ergänzungen 

werden entsprechend beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

A 

zu 1. 

Die Hinweise sind entsprechend zu behandeln und je nach Ergebnis werden sie durch die 

Stadt Klütz beachtet. 

 

zu 2. 

Die grundsätzliche Zielsetzung der Stadt Klütz wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 3. 

Die Sachdarstellung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

zu 4. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

zu 5. 

Die Stadt stellt keinen vorhabenbezogenen sondern eine qualifizierten Bebauungsplan auf. 

Der Vorschlag zur Anwendung des qualifizierten Bebauungsplanes wird beachtet. 

Die Stadt belässt es bei dem Angebotsplan. Es wird ein Bebauungsplan und kein 

vorhabenbezogener Bebauungsplan erstellt. Es gibt Vorhaben mit konkreten 

Zielsetzungen und Vorhaben, die sich erst im Rahmen der weiteren Nutzung entwickeln 

bzw. präzisieren werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Planunterlagen werden entsprechend ergänzt. 

Im Zusammenhang mit der Anwendung des Verfahrens zur Aufstellung des 

Bebauungsplanes wird auf den einfachen Bebauungsplan und die Notwendigkeit des 

Baugenehmigungsverfahrens hingewiesen. Dies wird in der Begründung zum Plan 

ergänzt. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

zu 7. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 

zu 8. 

Das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht wird entsprechend gekennzeichnet. 

In der Planzeichnung wird das Geh-, Fahr- und Leitungsrecht entsprechend Erfordernis 

berücksichtigt und festgesetzt. Die Begünstigten werden benannt und dies wird 

entsprechend geregelt. 

 

zu 9. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 

zu 10. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 

zu 11. 

Die Ausführungen zu Metalldächern werden ergänzt. 

Damit wird die Anpassung an die konkreten Anforderungen erreicht. Auf die Patina bei 

Kupfer- und auch bei Zinkdächern wird eingegangen. 

 

zu 12. 

Der Gliederungspunkt wird entsprechend korrigiert. 

 

zu 13. 

Auf die Anforderung wird eingegangen.  

 

 

zu 14. 

Die Hinweise und Ergänzungen werden gemäß Beschlussfassung  und Empfehlung 

beachtet. 

 

zu 15. 

Der Gliederungspunkt 11 in der Begründung wird entsprechend präzisiert.  

Es ist unmissverständlich darzulegen, dass die Anfahrbarkeit gesichert ist. Die 

Begründung ist entsprechend zu ergänzen. 

 

zu 16. 

Die Belange der Denkmalpflege sind entsprechend zu beachten. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

B 

 

 

 

 

zu 1. 

Nach entsprechender Behandlung und Bewertung ist davon auszugehen, dass eine 

Vereinbarkeit hergestellt werden kann. Entsprechende Abstimmungen wurden sowohl mit 

der unteren Wasserbehörde als auch mit dem ZVG geführt. Die Ergänzungen werden 

vorgenommen. Die Begründung wird ergänzt. 

 

zu 2. 

Die Anforderungen an die Trinkwasserschutzzone sind zu beachten. 

 

 

 

zu 3. 

Die Anforderungen an die Abwasserbeseitigungspflicht sind entsprechend zu erfüllen. 

Insbesondere zu den genannten Flurstücken 91/1, 91/2 und 88 sind entsprechende 

Abstimmungen zu führen. Mit dem ZVG sind entsprechende Abstimmungen zu führen. 

Die Gemeinde hat sich gekümmert, welche Grundstücke von der Abwasserbeseitigung 

befreit sind und für die derzeit keine Befreiungen der Abwasserbeseitigungspflicht nach § 

40 Landeswassergesetz vorliegen. 

Der Zweckverband hat hierzu mitgeteilt, dass er die Befreiung von der 

Abwasserbeseitigungspflicht bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises beantragt. 

Mit der Befreiung geht die Abwasserbeseitigungspflicht auf den Grundstückseigentümer 

über. Dieser muss eine entsprechende Kleinkläranlage errichten. Die Abfuhr des 

Schlammes bleibt beim ZVG. 

 

zu 4. 

Die Anforderungen zur Niederschlagswasserableitung sind entsprechend zu erfüllen.  

Die Begründung wird ergänzt. Es wird davon ausgegangen, dass für die Ableitung 

unbelasteten Niederschlagswassers auf den Grundstücken ausreichend Fläche zur 

Verfügung steht.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Darstellung eines Gewässerschutzstreifens von 5 m wird in der Planzeichnung 

ergänzt. 

 

 

zu 6. 

Die gegebenenfalls vorhandenen Anlagen des Landwirtschaftsbetriebes sind 

zurückzubauen. 

Nach derzeitigem Stand wird davon ausgegangen, dass keine Altanlagen vorhanden sind, 

da diese, sofern sie vorhanden waren, bereits beräumt wurden. 

 

 

zu 7. 

Die Rechtsgrundlagen sind zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

C 

zu 1.  

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass die Stellungnahme auf keine entgegenstehenden 

Belange hinweist.  

 

Zu 2. 

Die Hinweise werden berücksichtigt. Folgende textliche Festsetzungen werden in den 

Text Teil B aufgenommen: 

Zum Schutz des zum Erhalt festgesetzten Baumbestandes sind Nebenanlagen in Sinne des 

§ 14 Abs. 1 BauNVO sowie Garagen, überdachte Stellplätze und Stellplätze im Sinne des 

§ 12 Absatz 1 BauNVO nur außerhalb des Wurzelbereiches (Kronentraufe zuzüglich 1,5 

m) der zum Erhalt festgesetzten Bäume zulässig. Die mit Erhaltungsgeboten festgesetzten 

Einzelbäume sind gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB dauerhaft zu erhalten. Gehölzausfälle 

sind artengleich nach zu pflanzen. 

Die Darstellung des Wurzelbereiches erfolgt in der Planzeichnung. 

Die Begründung wird durch nachstehende Formulierung ergänzt. Während der Bauzeit 

sind Bäume durch Bauzäune zu schützen, wenn zu erwarten ist, dass die Bäume durch 

Baumaßnahmen beeinträchtigt werden können. 

 

Zu 3. 

Das gemäß § 20 Abs. 1 NatSchAG M-V geschützte Biotop mit der Biotop-Nr. 

NWM06900 befindet sich unmittelbar angrenzend an den Plangeltungsbereich des 

Bebauungsplanes Nr. 35 der Stadt Klütz und liegt außerhalb dieses Plangeltungsbereiches. 

Auswirkungen durch Maßnahmen, die zu einer Zerstörung, Beschädigung, Veränderung 

des charakteristischen Zustandes oder sonstigen erheblichen oder nachhaltigen 

Beeinträchtigungen führen können, sind nicht zu erwarten, da angrenzend zu diesem 

Biotop eine Fläche für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 

Natur und Landschaft festgesetzt und diese als extensive Wiese zu bewirtschaften ist.  

Die Begründung wird zusätzlich ergänzt. 

 

Zu 4.  

Die Rechtsgrundlage wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teilweise zu berücksichtigen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass abfallrechtliche Belange von der Planung 

berücksichtigt sind. 

 

E 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange vorhanden sind. 

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine schädlichen Bodenveränderungen bekannt 

sind; jedoch auch keine Gewähr übernommen wird. 

 

zu 3. 

Die Anforderungen an den Bodenschutz sind zu beachten.  

 

 

zu 4. 

Die Anforderungen an den Bodenschutz sind zu beachten 

 

 

 

 

 

 

F 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine entgegenstehenden Belange vorhanden sind. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus immissionsschutzrechtlicher Sicht keine 

Hinweise und Bedenken bestehen. 

 

G 

zu 1. 

Die Lage der Denkmale wird übernommen. Die Belange der Denkmalpflege sind zu 

beachten. 

Dies erfolgt in Abstimmung mit den Anforderungen des Denkmalschutzes gemäß 

Stellungnahme des Landesamtes für Denkmalpflege. 

 

zu 2. 

Die Anforderungen der Denkmalpflege sind entsprechend zu erfüllen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Lage des Bodendenkmals wird entsprechend beachtet. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Die Lage des Baudenkmals wird entsprechend beachtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 

zu 1. 

Die Anforderungen an den Brandschutz sind zu beachten. 

Die Löschwasserbereitstellung ist zu sichern. Hierzu sind vorzugsweise geeignete 

Maßnahmen wie die Entnahme aus dem Löschwasserteich und die Inanspruchnahme des 

zur Verfügung stehenden Umfanges aus dem Netz des ZVG zu nutzen. Nach Rücksprache 

ist aus dem Klützer Bach aus Sicht des Ordnungsamtes des Amtes Klützer Winkel keine 

Entnahme von Löschwasser möglich. 

 

I 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Vorbehalte bestehen. 

 

 

zu 2. 

Die Anforderungen an die Refinanzierung werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

K 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Hinweise bestehen. 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Ausführungen aus Sicht des 

Straßenbaulastträgers bestehen. 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

L 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

zu 2. 

Anforderungen an die Nachbarschaft sind zu beachten. 

 

M 

zu 1. 

Die Ausführungen werden zur Kenntnis genommen und sind im Rahmen der 

Amtstätigkeit zu beachten. 

 

 

N 

 

 

 

zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken bestehen. 

 

 

 

zu 2. 

Die Anforderungen sind entsprechend zu beachten. Die Begründung ist zu ergänzen. Im 

Baugenehmigungsverfahren ist darauf zu achten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

O 

zu 1. 

Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Ausführungen des Katasteramtes werden in der Begründung ergänzt. 

Zur Vollständigkeit wird vor Rechtskraft des Planes der Bestand des Katasters auf seine 

Aktualisierung überprüft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 0. 

Die Stellungnahme wird nachfolgend behandelt. Siehe nachfolgende Behandlung. 

 

 

zu 1. 

Die allgemeinen Ausführungen werden zur Kenntnis genommen. Eine abschließende 

Regelung erfolgt im weiteren Verfahren mit der Darlegung im Umweltbericht. Die 

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen werden entsprechend geregelt und abgestimmt. 

Die Belange der Grundstückseigentümer werden abgestimmt. Eine bauliche Nutzung 

erfolgt nur für ursprünglich anthropogen vorgenutzte Flächen. Die landwirtschaftliche 

Nutzung auf den angrenzenden Flächen soll wenngleich auch anderer Art umgesetzt 

werden. 

 

 

 

zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Bedenken und Anregungen geäußert werden, 

da kein Verfahren zur Neuregelung der Eigentumsverhältnisse durchgeführt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 3.1. 

Die Stadt Klütz hat sämtliche aus Sicht der Stadt erforderlichen Naturschutzbetroffenen 

beteiligt. Insofern sind die Belange beachtet. Weitere Erfordernisse ergeben sich nicht. 

 

 

zu 3.2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine wasserwirtschaftlichen Belange des StALU 

berührt sind. 

 

 

 

zu 3.3. 

Altlasten wurden der Stadt Klütz auch durch den Landkreis nicht mitgeteilt. 

 

 

 

zu 3.4. 

Belange des Bodenschutzes sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4.1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine BImSchG-genehmigten Anlagen bekannt 

sind. 

 

 

 

zu 4.1.1. 

Die Hinweise zum Immissionsschutz werden zur Kenntnis genommen. Sie sind ohnehin 

auf der Grundlage der Typisierung der BauNVO zu beachten.  

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4.2. 

Die Anforderungen der Abfallentsorgung sind zu beachten. 

 

 

zu 4.3. 

Anforderungen an den Bodenschutz sind zu beachten. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Beurteilungsgrundlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 2. 

Die Ausführungen zu den vorgelegten Unterlagen und Planungszielen werden zur 

Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

zu 3. 

Die Ausführungen zu Planungszielen werden entsprechend zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

zu 4. 

Das klärende Gespräch soll entsprechend gesucht werden. Aus Sicht der Stadt Klütz wird 

die zentralörtliche Funktion der Stadt selbst durch die planungsrechtliche Vorbereitung 

und Nachnutzung einer bereits ursprünglich landwirtschaftlich gewerblich genutzten 

Fläche nicht beeinträchtigt. Die Stadt Klütz sieht die Notwendigkeit zur Darstellung der 

gemischten Baufläche und zur Arrondierung von geringen Teilen als Wohnbaufläche. Die 

Ergebnisse der Abstimmung fließen in die weitere Vorbereitung ein. 

Eine Stellungnahme des Amtes für Raumordnung und Landesplanung wird entsprechend 

eingeholt. 

 

zu 5. 

Die Beurteilungsgrundlagen haben sich nicht geändert. In der Entwurfsphase werden 

weitere Abstimmungen geführt.   

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 6. 

Die Stellungnahme wurde mit Datum vom 05.02.2016 zur Verfügung gestellt und fließt in 

die Abwägung ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass  keine bergbaulichen Belange nach 

Bundesberggesetz (BbergG) sowie Belange nach Energiewirtschaftsgesetz (EnWG) 

berührt werden.  

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass für den Bereich der Maßnahme zurzeit keine 

Bergbauberechtigungen oder Anträge auf Erteilung von Bergbauberechtigungen 

vorliegen. 

 

zu 3. 

Es werden keine Einwände oder ergänzenden Anregungen vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass das Landesamt für Umwelt, Naturschutz und 

Geologie zu den eingereichten Unterlagen keine Stellungnahme abgibt. Belange sind 

somit nicht zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeit der DB Immobilien als Dienstleister innerhalb des DB Konzerns für 

immobilienrelevante Aufgaben wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Die Zuständigkeit und die Erläuterungen bezüglich der Funktion der DB Netz AG als 

Träger öffentlicher Belange werden zur Kenntnis genommen 

 

Zu 3. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass alle von der Deutschen Bahn AG im 

Einzugsbereich der Planverfahren wahrzunehmenden Belange prinzipiell 

Berücksichtigung finden sollen. Die vorhandene Bahnstrecke ist in ausreichender 

Entfernung zu dem Planbereich. Es finden daher keine Belange Berücksichtigung. 

 

Zu 4. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass nach Prüfung der Unterlagen zum Bebauungsplan 

Nr. 35 der Stadt Klütz aus Sicht der Bahn festgestellt wurde, dass gemäß der planerischen 

Darstellung die Lage des Geltungsbereiches westlich der Bahnstrecke: (6931) 

Grevesmühlen - Klütz abseits liegt.  

 

Zu 5. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass durch den Bebauungsplan der Stadt Klütz die 

Belange der Deutschen Bahn AG und ihrer Konzernunternehmen nicht berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

Zu 6. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass im Geltungsbereich des Bebauungsplanes weder 

Flächen der Deutschen Bahn AG bekannt sind, noch zukünftige Planungen des 

Unternehmens mittels der vorgelegten Unterlagen erkennbar sind. 

 

Zu 7. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass weder Bedenken noch Anregungen vorzubringen  

sind. 

 

Zu 8. 

Die Kontaktangaben werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die allgemeine Ausführung wird zur Kenntnis genommen. 

 

zu 2. 

Anforderungen an die Trinkwasserversorgung werden zur Kenntnis genommen. 

 

zu 3. 

Die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht wird zur Kenntnis genommen. Dies 

ist in den Unterlagen zu ergänzen und mit der unteren Wasserbehörde abzustimmen. 

Die Stadt Klütz hat hier eine ergänzende Stellungnahme eingeholt. Von der 

Abwasserbeseitigungspflicht ist bisher nur der vordere Teil des Grundstücks betroffen. 

Der hintere Teil des Grundstücks derzeit nicht. Ein Antrag auf entsprechende 

Herauslösung der Flächen und die Befreiung von der Abwasserbeseitigungspflicht wird 

gestellt. Danach ist die Herstellung einer Kleinkläranlage durch den Verursacher und 

Grundstückseigentümer vorzusehen. Die Entsorgung des Schlammes erfolgt durch den 

Zweckverband.  

 

zu 4. 

Die Anforderungen an die Niederschlagswasserbeseitigung sind zu erfüllen. 

Aufgrund ausreichend zur Verfügung stehender Flächen kann die Entsorgung des 

anfallenden Oberflächenwassers auf den Grundstücken gesichert werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen und zu 

berücksichtigen. 

 

Zu berücksichtigen. 

Abstimmung mit der unteren 

Wasserbehörde im weiteren 

Planverfahren. 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 5. 

Die Anforderungen an Löschwasser sind entsprechend zu beachten. Die 

Löschwasserversorgung ist zu sichern. 

Die Anforderungen an Löschwasser sollen derart gesichert werden, dass die Hydranten in 

die Vereinbarung mit aufgenommen werden. Es ist zusätzlich vorgesehen, den 

zusätzlichen Mehrbedarf entsprechend aufzunehmen und zu berücksichtigen durch 

Verbesserung der Entnahmemöglichkeit aus Teichen und natürlichen Fassungen, so dass 

der Bedarf von 48 m³/h gesichert werden kann. 

 

zu 6. 

Die Abstimmung mit dem ZVG der weiteren Aktivitäten erfolgt im erforderlichen 

Umfang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass zu der genannten Planung keine Bedenken 

bestehen. 

 

Zu 2.  

Der bekannt gegebene Leitungsbestand wird nachrichtlich übernommen. Es wird hierbei 

auf die Darstellung der privaten Hausanschlussleitungen verzichtet, da deren Sicherung 

dem jeweiligen Grundstückseigentümer obliegt. 

 

Zu 3. 

Die Hinweise zur Erschließung des Baugebietes nimmt die Stadt Klütz zur Kenntnis. 

Diese Anforderungen werden auf das Bauantragsverfahren verwiesen. Es handelt sich 

lediglich um Einzelvorhaben mit geringer baulicher Ausnutzung, die dem Ort entspricht. 

Insofern wird auf das nachgelagerte Bauantragsverfahren verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 4. 

Die allgemeinen Hinweise werden in der Begründung ergänzt. Ein allgemeiner Hinweis 

zu Umgang und Beachtung von vorhandenen Versorgungsleitungen im Plangebiet wird 

im Teil B-Text ergänzt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 5. 

Die Kontaktangaben werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

33 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 32 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass sich keine Versorgungsleitungen aus dem 

Verantwortungsbereich der Hanse Werk AG im Plangebiet befinden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

Zu 2. 

Andere Versorgungsträger werden im Verfahren beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 1. 

Die Hinweise zu Bodendenkmalen sind zur Kenntnis zu nehmen. Die Bodendenkmale 

sind entsprechend zu beachten. 

 

zu 2. 

Die Ausführungen zu Bodendenkmalen sind zu beachten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

37 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 36 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

zu 3. 

Die Belange der Bodendenkmale sind zu berücksichtigen. Die Abgrenzung ist 

entsprechend mit dem Landesamt abzustimmen. Die Anforderungen zur Vorgehensweise 

sind entsprechend zu beachten. 

Das flächige Bodendenkmal wird entsprechend dargestellt. 

Die Unterlagen werden entsprechend vorbereitet und im weiteren Beteiligungsverfahren 

abgestimmt und ergänzt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zu 4. 

Die Hinweise zum Auffinden von Bodendenkmalen sind entsprechend aufzunehmen und 

zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Aufführung der Zuständigkeit des Landesamtes für zentrale Aufgaben und Technik 

der Polizei als Träger öffentlicher Belange wird zur Kenntnis genommen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus Sicht der landesrelevanten Gefahrenabwehr 

beim Brand- und Katastrophenschutz keine Bedenken bestehen. 

 

Zu 3. 

Die örtliche Kommunalbehörde wurde beteiligt. Zum Brandschutz wurden Ausführungen 

durch den Landkreis vorgetragen; ansonsten keine weitergehenden Hinweise.  

 

Zu 4.  

Es wird berücksichtigt, dass in Mecklenburg-Vorpommern Munitionsfunde nicht 

auszuschließen sind. Die Begründung und der Teil B-Text werden ergänzt. 

 

Zu 5. 

Die Stadt Klütz nimmt die Hinweise für die Einhaltung der öffentlich-rechtlichen 

Vorschriften zur Kenntnis. Diese sind Gegenstand des nachgelagerten 

Baugenehmigungsverfahrens. 

Die Hinweise bezüglich der Kampfmittelbelastungsauskunft sind in den Planunterlagen 

bereits enthalten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die aufgeführten Unterlagen werden zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet derzeit keine Anlagen der 

50Hertz Transmission GmbH befinden oder geplant sind. Es wurden keine 

abwägungserheblichen Belange vorgetragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es werden im Rahmen der wahrzunehmenden Aufgaben keine Bedenken und Anregungen 

vorgebracht. 

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz beteiligt die aus ihrer Sicht betroffenen und berührten Behörden und 

TÖB. Weitergehende Beteiligungen aus Sicht der Stadt sind nicht notwendig. Die Stadt 

geht davon aus, dass der BBL M-V die aus seiner Sicht erforderlichen Ressorts 

eigenständig und selbstständig beteiligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

42 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 41 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht 

betroffen sind. 

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zu Kenntnis, dass die Bundeswehr keine Bedenken/Einwände zu 

den beabsichtigten Planungen bei Einhaltung der beantragten Parameter (Schaffung von 

Wohnraum mit einer maximalen Gebäudehöhe von 9,00m) vorbringt. 

 

zu 3. 

Die Höhenlage ist kleiner/gleich 30 m. Die Ergänzung der Begründung um diese Passage 

der Betroffenheit der Bundeswehr wird ergänzt. Es ist klarzustellen, dass bei Gebäuden 

und baulichen Anlagen höher 30 m eine Beteiligung erneut vorzunehmen ist. Dies ist 

zwar nicht vorgesehen, ist jedoch ein vorsorglicher Hinweis, der berücksichtigt wird. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zu berücksichtigen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass der öffentlich-rechtliche Aufgabenbereich des 

Deutschen Wetterdienstes nicht beeinträchtigt wird. Es werden keine Einwände 

vorgebracht. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass bei Bedarf eines klimatologischen Gutachtens, 

dieses beim Deutsche Wetterdienst in Auftrag gegeben werden kann. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass aus zollrechtlicher und fiskalischer Sicht keine 

Einwendungen gegen den Entwurf vorgebracht werden. 

 

 

 

Zu 2. 

Da konkrete Vorgaben für die Satzung nicht berührt sind, werden keine die Satzung 

betreffenden Belange in der Überarbeitung und Ergänzung der Satzung beachtet. Die 

Hinweise auf gesetzliche Anforderungen werden zur Kenntnis genommen. Durch die 

Stadt wird auf eine konkrete Einzelfallbetrachtung verwiesen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

45 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 44 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass sich im angegebenen Bereich keine Festpunkte der 

amtlichen geodätischen Grundlagennetze befinden.  

 

Zu 2. 

Das Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Zu 3. 

Der Landkreis wurde beteiligt. Aus Sicht des Fachdienstes Vermessung und 

Geoinformation werden keine Hinweise vorgetragen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 47 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die allgemeinen Belange zu Waldflächen und Waldmehrung nimmt die Stadt zur 

Kenntnis. 

 

 

 

 

 

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass dem Bebauungsplan Nr. 35 von Seiten des 

Forstamtes zugestimmt wird. Es sind keine Waldflächen von den Planungen betroffen. 

Abwägungserhebliche Belange werden nicht vorgebracht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Zuständigkeiten werden zur Kenntnis genommen.  

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass keine Anlagen des Versorgers berührt werden 

und keine Einwände bestehen. 

 

Zu 3. 

Der Versorger ist bei Änderung des Plangeltungsbereiches zu beteiligen. Eine Änderung 

ist nicht beabsichtigt. 

 

Zu 4. 

Andere Versorgungsträger wurden beteiligt. 

 

Zu 5. 

Die Interessenvertretung wird zur Kenntnis genommen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.  

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass aus polizeilicher Sicht keine Bedenken gegen 

den Vorentwurf bestehen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass dem Bebauungsplan seitens des Wasser- und 

Bodenverbandes „Wallensteingraben-Küste“ zugestimmt wird. Es sind keine Anlagen des 

Verbandes durch das Vorhaben betroffen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1.  

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Einwände bestehen. 

 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine Maßnahmen des Landesanglerverbandes in 

Vorbereitung sind.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Es handelt sich um eine Angebotsplanung, die über einen Begünstigten refinanziert wird.  

 

 

Zu 2. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass keine jagdlichen Interessen betroffen sind. 

 

Zu 3. 

Es genügt, die Anforderungen des BauGB für den Bebauungsplan festzusetzen. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen.  
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der Gemeinde Warnow keine 

Anregungen zu den Planungsabsichten bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine nachbarschaftlichen Belange durch die 

Planung berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zu 1. 

Die Stadt Klütz nimmt zur Kenntnis, dass von Seiten der Gemeinde Roggenstorf keine 

Anregungen zu den Planungsabsichten bestehen. 

 

Zu 2. 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass keine nachbarschaftlichen Belange durch die 

Planung berührt werden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bauausschuss der Gemeinde Kalkhorst weder 

Anregungen noch Bedenken äußert. Es werden keine Planungen der Gemeinde Kalkhorst 

berührt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zur Kenntnis zu nehmen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

58 von 104 in Zusammenstellung



Anlage 1 zum Beschluss 2016-________- Bebauungsplan Nr. 35 der Stadt Klütz für den westlichen Teil der Ortslage Goldbeck  

 57 

 

lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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lfd. Nr. Stellungnahme von/vom Behandlung der Stellungnahmen Entscheidung/Beschluss 
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